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Rechtsanwältin
Katharina Feddersen
von Osborne Clarke

Quelle: Osborne Clarke

Baurecht. Den Streit um die Höhe eines
Architektenhonorars kann ein Zivilgericht in
geeigneten Fällen selbst entscheiden, ohne
einen Honorarsachverständigen
hinzuzuziehen.

KG Berlin, Urteil vom 26. April 2022,
Az. 21 U 1030/20

Gericht kann Architektenhonorar
ohne Gutachter bestimmen

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DER FALL

Ein Architekt klagt 20.000 Euro als Hono-
rar für die Leistungsphase 5 (Ausfüh-
rungsplanung) von der Bauherrin ein. Der
zuvor mit den Leistungsphasen 1-4 beauf-
tragte Architekt war verstorben. Die Bau-
herrin hatte den Architekten mündlich
mit der Ausführungsplanung für zwei
Dachgeschoss-Eigentumswohnungen be-
auftragt. Die Planungszeit wurde auf zwei

Monate festgelegt, danach sollte der Bau
starten. Der Architekt erstellte die Ausfüh-
rungsplanung nicht fristgerecht, und die
Bauherrin zahlte eine Abschlagsrechnung
nicht fristgerecht. Sie kündigte den Ver-
trag aus wichtigem Grund. Der Architekt
hielt das für unwirksam und erstellte eine
Schlussrechnung, die seinen entgangenen
Gewinn beinhaltete.
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DIE FOLGEN

Die Kündigung aus wichtigem Grund ist
wirksam. Der Architekt hat den vereinbar-
ten Termin nicht eingehalten und auch
innerhalb einer Nachfrist die geschuldete
Leistung nicht erbracht. Daher hat er nur
Anspruch auf Vergütung der bis dahin
erbrachten Leistung. Das Gericht verzich-
tete darauf, einen Sachverständigen zu
bestellen, und ermittelte das dem Kläger
zustehende HOAI-Honorar selbst. Das
war hier möglich, weil das Gericht die

Bemessungs- und Schätzgrundlage für
das Honorar ermitteln und aufschlüsseln
konnte. Es konnte auch den tatsächlichen
Leistungsstand bestimmen, weil es ein
übersichtliches Bauvorhaben war und die
Planungsaufgabe nachvollzogen werden
konnte. DieHöhe des umstrittenenHono-
rars erreichte keinen Betrag, der die Hin-
zuziehung eines Gutachters nötigmachen
würde. Das Gericht setzte die Vergütung
für den Kläger auf 7.000 Euro fest.
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WAS IST ZU TUN?

Die Parteien stritten über die wichtigsten
Faktoren eines Architektenauftrags: Leis-
tungspreis und -zeit. Beides hätten sie
durch einen schriftlichen Vertrag festle-
gen und so einen Rechtsstreit vermeiden
können. Ein schriftlicher Vertrag war hier
auch deshalb so wichtig, weil die Planung
schon von einem Dritten begonnen wor-
den war. Die Schnittstelle zu den Vorleis-
tungen bzw. der Auftragsrahmen waren
festzulegen. Gerade vermeintlich kleine
Aufträge „auf Zuruf“ können sich als kauf-
männisches Harakiri entpuppen. Wenn
das schon bei der Verhandlung des

schriftlichen Vertrags deutlich wird, kann
es besser sein, den Auftrag überhaupt
nicht anzunehmen bzw. einen anderen
Auftragnehmer zu beauftragen. Abgese-
hen davon hätte der Architekt Konse-
quenzen ziehenmüssen, als dieBauherrin
die Abschlagsrechnung nicht bezahlte.
Das Gericht kam den Parteien sehr ent-
gegen, indem es das Honorar selbst
schätzte. Dadurch sparten sie hohe Gut-
achterkosten. Das sollte Schule machen,
denn zu oft beauftragen Gerichte Gutach-
ter zu Fragen, die sie selbst entscheiden
können. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Holger Wolf

von White & Case
Quelle: White & Case

Grundstücksrecht. Bei der Beurkundung
eines Grundstückskaufvertrags muss der
Notar nicht prüfen, ob für den Verkauf ein
zustimmender Gesellschafterbeschluss der
verkaufenden GmbH vorliegt.

OLG Koblenz, Urteil vom 3. Februar 2022,
Az. 1 U 651/21

Ein Notar muss nicht nach dem
Gesellschafterbeschluss fragen
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DER FALL

Eine GmbH hat, vertreten durch ihren
alleinvertretungsberechtigten Geschäfts-
führer, ein Grundstück verkauft. Die allei-
nige Gesellschafterin der GmbH verklagte
den beurkundenden Notar wegen Amts-
pflichtverletzung. Sie sei mit dem Verkauf
nicht einverstanden gewesen, der Notar
habe nicht geprüft, ob es einen Gesell-
schafterbeschluss gibt, der dem Verkauf

zustimmt. Der Geschäftsführer habe seine
Vertretungsberechtigung überschritten,
da es sich bei dem Grundstück um das
wesentliche Betriebsvermögen der GmbH
gehandelt habe, das ohne einen zustim-
menden Gesellschafterbeschluss, der
nicht vorlag, nicht hätte verkauft werden
dürfen.Das Landgerichtwies die Klage ab,
die Berufung blieb ebenfalls erfolglos.
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DIE FOLGEN

Der Notar muss sich grundsätzlich von
der Vertretungsmacht des handelnden
Geschäftsführers überzeugen. Dies hatte
er hier durch EinsichtnahmedesHandels-
registers getan. Hieraus hatte sich eine
umfassende Vertretungsberechtigung des
Geschäftsführers für den Abschluss des
Grundstückskaufvertrags ergeben. Das
OLG stimmte dem Landgericht zu, dass
der Notar keine Pflicht hatte, nachzufra-
gen, ob ein Gesellschafterbeschluss vor-
liegt, da nicht ersichtlich war, dass es sich
bei dem Grundstück um das maßgebliche
Vermögen der GmbH gehandelt hat.
Ob ein zustimmender Gesellschafterbe-
schluss erforderlich ist und ob es diesen
gibt, betrifft das Innenverhältnis der

Gesellschaft. Im Außenverhältnis gilt die
umfassende Vertretungsbefugnis des
Geschäftsführers. Handelt er ohne ent-
sprechenden Gesellschafterbeschluss,
ändert dies nichts an seiner wirksamen
Vertretungsmacht im Außenverhältnis.
Das hat zur Folge, dass er den Grund-
stückskaufvertrag abschließen kann.
Etwas anderes gilt nur, wenn der Vertrags-
partner weiß oder es sich ihm geradezu
aufdrängen muss, dass der Geschäftsfüh-
rer seine Vertretungsmacht missbraucht.
DieseGrundsätze gelten auch für die Prüf-
pflicht des Notars: Auch dieser muss eine
Beurkundung nur ablehnen, wenn die
Vollmacht evident unwirksam ist oder ein
Missbrauch für ihn offensichtlich ist.
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WAS IST ZU TUN?

Im Rahmen der Due Diligence für Grund-
stücksgeschäfte empfiehlt es sich häufig
nachzufragen, ob es sich bei dem zu ver-
kaufenden Grundbesitz um das wesent-
liche Gesellschaftsvermögen der verkau-
fenden Gesellschaft handelt und ob ein
dem Verkauf zustimmender Gesellschaf-
terbeschluss vorliegt. Dies ist sinnvoll, da

hierdurch entsprechende Zweifel über die
Wirksamkeit des Vertrags und die Sicher-
heit des Vertragsvollzugs ausgeräumt
werden können. Allerdings bestätigt das
OLG Koblenz, dass eine derartige Prüf-
pflicht weder für den Grundstückskäufer
noch für den beurkundenden Notar
besteht. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Paul M. Kiss

von CBH Rechtsanwälte
Quelle: CBH

Maklerrecht. Der Makler muss nicht von
sich aus über einen länger zurückliegenden
Suizid aufklären, den ein Voreigentümer in
der Immobilie begangen hat.

LG München I, Urteil vom 19. Mai 2022,
Az. 20 O 8471/21

Makler muss Selbstmord eines
Voreigentümers nicht erwähnenn
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DER FALL

Ein Kaufinteressent kontaktierte auf eine
Internetanzeige hin den Makler. Bei der
Besichtigung wurde kurz thematisiert,
dass die Vor-Voreigentümerin verstorben
ist und die Erbin das Haus verkauft. Der
Interessent fragte nicht nach, und fünf
Tage später wurde der Kaufvertrag abge-
schlossen. Kurz darauf erfuhr der Käufer
von Nachbarn, dass die Vor-Voreigentü-
merin vor eineinhalb Jahren in dem Haus
Suizid begangen hat. Er war deshalb der

Ansicht, dass eine ursprünglich beabsich-
tigte Eigennutzung desHauses nichtmehr
in Betracht kommt. Der Makler, dem das
Geschehen bekannt war, sei verpflichtet
gewesen, ihn darüber aufzuklären. Durch
die Verletzung dieser Aufklärungspflicht
habe er seinen Maklerlohn verwirkt. Der
Käufer forderte daher den bereits gezahl-
tenTeil der Provision zurückundbegehrte
die Feststellung, dass dem Makler keine
weiteren Ansprüche zustehen.
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DIE FOLGEN

Ohne Erfolg! Der Makler war nicht ver-
pflichtet, denKäufer von sich aus über den
Suizid zu informieren. Ein Makler hat nur
eine eingeschränkte Aufklärungs- und
Beratungspflicht. Er muss den Kunden
über die ihm bekannten tatsächlichen
und rechtlichen Umstände richtig und
vollständig aufklären, wenn sie für den
Willensentschluss des Käufers von Bedeu-
tung sein können. Dazu zählen insbeson-
dere Informationen über die Art und
Größe des Grundstücks und der Bebau-
ung sowie über den Zustand der bauli-
chen Anlagen. Davon umfasst ist grund-

sätzlich aber nicht die Aufklärung über
einen in dem Haus begangenen Suizid.
Dieser Umstand haftet der Immobilie
nicht selbst an, wirkt sich nicht auf deren
Tauglichkeit aus und beeinflusst die Kauf-
entscheidung daher nicht. Etwas anderes
gilt nur, wenn der Makler weiß, dass ein
solches Geschehen für den Kaufinteres-
senten eine besondere Bedeutung hat
oder wenn es selbst Besonderheiten auf-
weist, die von allgemeinem Interesse sind,
etwa eine außergewöhnliche Brutalität
oder eine mediale Berichterstattung. Der
Makler hat seine Pflichten nicht verletzt.
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WAS IST ZU TUN?

DerMakler sollte seine Aufklärungspflich-
ten stets im Blick behalten. Ungefragt
muss er alle Tatsachen offenbaren, die für
den Vertragsschluss von wesentlicher
Bedeutung sind. Die konkrete Reichweite
bestimmt sich nach den Umständen des
Einzelfalls. Relevant können nicht nur
aktuelle Gegebenheiten sein, sondern
auch Vergangenes und unter Umständen

sogar Zukünftiges. Besondere Sorgfalt
ist bei Angaben im Exposé geboten. Wich-
tige mündliche Äußerungen sollten zu
Nachweiszwecken schriftlich wiederholt
werden. Stellt der Kunde konkrete Nach-
fragen, hat der Makler diese auch voll-
ständig und wahrheitsgemäß zu beant-
worten. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel

von Hellriegel
Rechtsanwälte

Quelle: Hellriegel Rechtsanwälte

Öffentliches Recht. Ob Fenster in einer
Grenzwand zugemauert werden dürfen, ist
eine Frage des Einzelfalls und richtet sich
maßgeblich nach dem Bestandsschutz der
Fensteröffnungen.

OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 26. Juli 2022,
Az. 2 B 4.18

Grenzfenster ohne Bestandsschutz
dürfen zugebaut werden
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DER FALL

Der Kläger ist Eigentümer eines Hauses
aus dem Jahr 1811, das sich über die
gesamte nordöstliche Grundstücksgrenze
erstreckt. In der nordöstlichen Grenz-
wand befinden sich zwei Fenster. Der
Eigentümer des Nachbargrundstücks
erhielt eine Baugenehmigung für ein
Mehrfamilienhaus, das grenzständig an
das Haus des Klägers angebaut werden

sollte. Es würde die beiden Fenster in der
Grenzwand verdecken. Der Kläger wen-
dete sich gegendie Baugenehmigung, und
das Verwaltungsgericht Potsdam gab ihm
Recht. Das Gericht hob die Baugenehmi-
gung auf, da das Gebäude des Klägers ein-
schließlich der Fenster in der Grenzwand
Bestandschutz genießen.
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DIE FOLGEN

Auf die Berufung des Bauherrn hin hat das
Oberverwaltungsgericht Berlin-Branden-
burg die Klage abgewiesen. Die Begrün-
detheit der Klage könnte sich aus einem
Verstoß gegen das Gebot der Rücksicht-
nahme zulasten des Klägers ergeben. Ob
ein solcher Verstoß vorliegt, bedarf einer
Einzelfallbetrachtung. Nach dieser ist zu
beurteilen, was dem Bauherrn und dem
Kläger nach Lage der Dinge zuzumuten
ist. Bei der Abwägung ist die Frage rele-
vant, ob die Fenster in der Grenzwand
Bestandsschutz genießen. Das war nach

der Überzeugung des Senats hier nicht
gegeben. Damit war der Bau des Mehrfa-
milienhauses dem Kläger zumutbar. Ein
Sachverständigengutachten kam zu dem
Ergebnis, dass die Fensteröffnungen
lediglich 40 Jahre alt und somit nicht zur
Bauzeit errichtet wurden. Damit sind sie
nicht von der ursprünglichen Baugeneh-
migung erfasst. Im Übrigen konnte der
beweispflichtige Kläger nicht darlegen,
dass eine Baugenehmigung für die Fens-
ter vorliegt.
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WAS IST ZU TUN?

Die Entscheidung des Oberverwaltungs-
gerichts Berlin-Brandenburg reiht sich in
die Entscheidungen ein, die bei einem
Anbau an eine Grenzwand mit Fenstern
dem Bauherrn Recht geben (siehe auch
„Kein Bestandsschutz für Fenster in einer
Grenzwand“ IZ 21/21, S. 12). Mit seinem
vermittelnden Ansatz widerspricht das
Gericht aber den Ansichten anderer Ver-
waltungsgerichte. Nach Ansicht des Baye-
rischen Verwaltungsgerichtshofs bei-
spielsweise muss der Nachbar den grenz-

ständigen Anbau an Fensteröffnungen
unabhängigdavondulden, obdie Fenster-
öffnungen einen Bestandsschutz ge-
nießen oder nicht (Beschluss vom
24. April 2015, Az. 9 ZB 12.1318). Generell
ist Bauherrn in derartigen Fällen zu raten,
dass sie prüfen, ob es sich um ein Fenster
handelt, das durch Baulast oder Bauge-
nehmigung geschützt ist. Ist dies nicht der
Fall, steht einemAnbau inderRegel nichts
im Wege. (redigiert von Anja Hall)

Nicht für alle Käufer ist der Erwerb einer
Immobilie ein langfristiges Investment.
Mitunter treten Akteure auf, die ein
Gebäude gewinnbringend weiterverkau-
fen möchten, bevor sie überhaupt selbst
das Eigentumdaran erworbenhaben.Der
Regelungswunsch derartiger Zwischener-
werber stellt den Notar vor große Heraus-
forderungen, da eine rechtssichere Ver-
tragsgestaltung ohne einseitige Vorleis-
tungsrisiken kaum zu erreichen ist.

Rechtlich unbedenklich ist der ledig-
lich unmittelbar hintereinandergeschal-
tete Kaufvertrag, mithin der sofortige
Weiterverkauf durch den Zwischen-
erwerber, wenn sich dieser damit zufrie-
den gibt, dass der Kaufpreis aus dem
Weiterverkauf erst nach vollständigem
Vollzug seines Ankaufs fällig wird. Denn
dann kann für den Zweitkäufer eine origi-
näre Auflassungsvormerkung eingetragen
werden.

Häufig will der Zwischenerwerber
jedoch, dass der Zweitkäufer bereits vor
vollständiger Abwicklung des Erstkaufs
zahlt, insbesondere deshalb, weil er mit
Geld aus dem Weiterverkauf den Ankauf
finanzieren will. Solange aber der Zwi-
schenerwerber selbst nicht das Eigentum
an der Immobilie erwirbt, kann er dem
Zweitkäufer keine originäre Auflassungs-
vormerkung bestellen, sondern diesem
nur seinen eigenen Eigentumsverschaf-
fungsanspruch abtreten, der gegen den
Erstverkäufer besteht. Aufgrund der
Akzessorietät der Auflassungsvormer-
kung geht diese zwar automatisch auf den
Zweitkäufer über, jedoch ist dieser mit
dem abgeleiteten Erwerb nicht vergleich-
bar geschützt.

Denn zum einen ist dieser Erwerbsan-
spruch vom Bestand und der Durchsetz-
barkeit des ersten Kaufvertrags abhängig:
Ist dieser von Anfang an unwirksam oder
wird es nachträglich oder ist der Anspruch
wegen Einreden nicht durchsetzbar, dann
gilt dies auch für den Anspruch, der dem
Zweitkäufer abgetretenwird.Die Vormer-
kung ist bei Unwirksamkeit ebenfalls
unwirksamund kann demZweiterwerber
somit keinen Schutz verleihen.

Ferner kann der Zweitkäufer nicht
gegen das Risiko abgesichert werden, dass
der abgetretene Eigentumsverschaffungs-
anspruch bereits zuvor gepfändet worden
ist bzw. vertragswidrig vom Zwischener-
werber an einen Dritten abgetreten oder
verpfändet worden ist. Ein besonderes
Risiko droht dem Zweitkäufer bei der
Insolvenz des Zwischenerwerbers. Denn
der abgetretene vormerkungsgesicherte
Eigentumsverschaffungsanspruch ist in-
soweit nicht insolvenzfest.

Der Kettenkauf ohne Zwischeneintra-
gung des Zwischenerwerbers geht alsomit
einer erheblichen einseitigen Risikoakku-
mulierung beim Zweitkäufer einher. Sol-
che Gestaltungen werden häufig dann
gewünscht, wenn der Zwischenerwerber
keine übliche Bankenfinanzierung erhält,
sondern auf die Finanzierung durch den
Weiterverkauf angewiesen ist. Etwas
anderes gilt natürlich bei Kettenkaufver-
trägen unter Beteiligung von Hoheitsträ-
gern, innerhalb der eigenen Familie oder
innerhalb eines Konzerns.

Eine mögliche Gestaltungsalternative
besteht darin, dass der Zwischenerwerber
sich mit dem Verkäufer beim Erstkaufver-
trag darauf einigt, dass der Verkäufer
einer Eigentumsumschreibung auf den
Zwischenerwerber bereits vor Kaufpreis-
zahlung zustimmt – bei gleichzeitiger
Absicherung des Verkäufers durch eine
Sicherungshypothek für die Kaufpreis-
schuld und ggf. ergänzend eine Rückauf-
lassungsvormerkung für den Rücktritts-
fall. Bei einer solchen Gestaltung würden
sich die genannten Risiken für den Zweit-
käufer nicht stellen. Dies hat jedoch den
Preis, dass der Verkäufer ein gewisses,
wenngleich deutlich abgeschwächtes
Vorleistungsrisiko eingeht. Im Ergebnis
wird somit das Risiko nicht beseitigt,
sondern nur deutlich reduziert und vom
Zweitkäufer auf den Verkäufer ver-
schoben. (redigiert von Anja Hall)

Folge 100:
Der Zwischenerwerb

Notarinnen und Notare erklären in
dieser regelmäßig erscheinenden
Kolumne die wichtigsten Begriffe.

DAS ABC DES
IMMOBILIENRECHTS

Sonja Karl Pelikan,
Notarin in Waldsassen
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